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Gesetz 
über die Ausübung des Anwaltsberufes 
(Anwaltsgesetz) 

Änderung vom ... 

Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass «Gesetz über die Ausübung des Anwaltsberufes (Anwaltsgesetz; 
bGS 145.52) vom 11. April 2005 (Stand 1. Januar 2011)» wird wie folgt 
geändert: 

Art.  4 Abs. 1 (geändert) 

1 Die Prüfungskommission besteht aus fünf Mitgliedern sowie mindestens 
drei Ersatzmitgliedern, die vom Obergericht jeweils für eine Amtsdauer von 
vier Jahren gewählt werden. 

Art.  7 Abs. 1 (geändert) 

1 Die Aufsichtskommission besteht aus fünf Mitgliedern sowie mindestens 
drei Ersatzmitgliedern, die vom Obergericht jeweils für eine Amtsdauer von 
vier Jahren gewählt werden. 

II. 

Keine Fremdänderungen. 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Diese Änderung unterliegt dem fakultativen Referendum. 

Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten. 
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